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A

Der Bauausschuss des Stadtrates hat am 30.10.2001 die Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 111/00 "Nördlich Jocherstraße" beschlossen (1. Änderung =
Nr. 118/01). Der AUfstel~un <.. . . s wurde am 16.01.2002 ortsüblich bekannt

h ...;,..'f ---io? .tgemac t. .....r \r"¡¡¡m~,~~I
I -,;} :l~>í!.i:. IJ

Dachau, den ,1 2. MRl.2";:' );,;: ,~~~\::>, ete ," g
,.i" lIf .. , ~ )

":.";, .'~, \ ~.,f / ,.~" Ob ür ister
" ,.:t" ..... '1:.'.(. ~.... :\ ·.t fT I:' ,~

-------------~t'-,J.,-..;;). , \)y.ŒII~"\;;f,.¡,'·~.£.-..I~-r----76",,c::.J---------

Der Entwurf des Bebauun;~.'k~e ,~v anungsstand: 08.01.2002) wurde mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 24.01.2002 bis 25.02.2002 öffentlich
ausgelegt. Die Beteiligung de~~ öffentlicher Belange § 4 BauGB wurde

::c~~:,2d::O::.:g~¡~;:~~~l'ete..~e
T·.~!·' 'i~"~ r •. O ürg ister\~"":".'i;~::;} .~..--- ~~~ ~~~L-~~~~~----------------""'I'.. -,""li(:l~ ""i. •"'>t/ ..,}., .-..\~

Die Stadt Dachau hat ·P.- s des
Bebauungsplan als Satzu ....:~esc J?~~~.l':

J ~ ¡"~"~\
Dachau, den 1 2. MRZ.20¡t~' ::: ~\rj~j'~!:1. . et r Bü

\,.f.. .::. i;:-·~'IF :......~ O erb" ge eister
,","" ' I¡\¡:,.\" '" (l' '

1.1

1.2

1.3

VERFAHRENSHINWEISE:

v m 11.03.2003 den

1.4 Der Beschluss des Bebauungsplanes nach § 10 Abs. 3 BauGB wurde am
2..(I:.MRl, ..2ß03ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan wird seit diesem Tag
zu jedermanns Einsicht Der Bebauungsplan damit nach § 10
BauGB in Kraft. Auf §§ 44 B wurde in der
Bekanntmachung

Dachau, den 2 1. MRZ.

Seite 3



[ i
r l
r l

I

r

l

r ;

~l
~l
r l
I l
I

• J

r '
l ,

r
l I

( I

I

t J

( l
r l
(

J

(

Il
I r
l I

I
I

~lI

I

I

I I

I
l

r

l

r

l

l ' ;

Große Kreisstadt Dachau Bebauungsplan Nr. 118/01 "Nördlich Jocherstraße Ost"

Stadt Dachau

Bebauungsplan Nr. 118/01 "Nördlich Jocherstraße Ost"
(1. Änderung von Nr. 111/00)

Die große Kreisstadt Dachau erlässt auf Grund der §2,3,4,8,9 und des §10 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.8.1997, des Art. 91 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), der
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO ), und der Verordnung über die
Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts ( PlanzV 90 ),jeweils in der
geltenden Fassung, folgenden Bebauungsplan als

SATZUNG.

B FESTSETZUNGEN DURCH TEXT:

Sämtliche Festsetzungen durch Text des Bebauungsplanes Nr. 111/00 "Nördlich
Jocherstraße" gelten weiterhin.

C HINWEISE DURCH TEXT:

Sämtliche Hinweise durch Text des Bebauungsplanes Nr. 111/00 "Nördlich
Jocherstraße" gelten weiterhin.

D BEGRÜNDUNG:

1 Städtebauliche und natürliche Gegebenheiten

Die Ausführungen zur Begründung des Bebauungsplanes Nr. 111/00
"Nördlich Jocherstraße" gelten weiterhin.

2 Planungskonzept

Die Ausführungen zur Begründung des Bebauungsplanes Nr. 111/00
"Nördlich Jocherstraße" gelten weiterhin.
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Große Kreisstadt Dachau Bebauungsplan Nr. 118/01 "Nördlich Jocherstraße Ost"

3 Änderungen gegenüber dem Bebauungsplan Nr. 111/00

Auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse des Bauausschusses wurde folgende
Änderung in die Planung aufgenommen:

• Die nördlich der geplanten Bebauung gelegenen ebenerdigen Stellplätze
innerhalb der privaten, zu begrünenden Fläche entfallen, stattdessen sind zu
erhaltende bzw. zu pflanzende Bäume vorgesehen.

Das Planungsgebiet des Bebauungsplans 118/01 "Nördlich Jocherstraße Ost" wird
nach Nord-Osten von der Lederergasse begrenzt, einer schmalen, untergeordnet
ausgebauten Sackgasse mit starkem Anstieg von der Konrad-Adenauer-Straße her.
Der Bereich um die Lederergasse ist kleinteilig bebaut und stark durchgrünt. An der
Lederergasse liegen etwa fünf Wohngebäude, im weiteren Verlauf geht sie in einen
Fußweg über, der an der Ecke Mittermayerstraße/Ludwig- Thoma-Straße endet.

In der bisherigen Planung wurden von der Lederergasse aus bis zu sieben
oberirdische, private Stellplätze erschlossen. Durch an- und abfahrende
Kraftfahrzeuge wäre mit einer Belastung der angrenzenden Wohnbebauung zu
rechnen gewesen.

Durch die Änderung soll sichergestellt werden, dass die Lederergasse in ihrer
jetzigen Form als ruhige, grüne Wohnstraße erhalten bleibt. Die vorgesehene stärkere
Randbegrünung des neuen Baugebietes nach Nord-Osten verweist auf die grünen
Bereiche im rückwärtigen Bereich der Lederergasse und verbessert so die Einbindung
der geplanten neuen Bebauung.

Planfertiger:

Stadtbauamt Dachau
Abteilung StadtplanungIHochbau
08.01.2002
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